
Allgemeine Geschäftsbedingungen Fotografische Manufaktur Starnberg Susanne Rieder

I. Allgemeines

1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle der Fotografischen Manufaktur Starnberg, Susanne Rieder (nachfol-
gend: Fotografin), erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen 
wird.

2. " Lichtbilder" im Sinne dieser AGB sind alle von der Fotografin hergestellten Produkte, gleich in welcher 
technische Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen (Negative, Diapositive, Papier-
bilder, elektronisch gespeicherte, digitale Bilddaten, Videos etc.).

II. Urheberrecht

1. Der Fotografin steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes 
zu.

2. Die von der Fotografin hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen Gebrauch des Auf-
traggebers bestimmt.

3. Ist nichts anderes vereinbart, verbleiben die Nutzungsrechte an den Lichtbildern bei der Fotografin.

4. Überträgt die Fotografin Nutzungsrechte an ihren Werken, ist ohne weitere Vereinbarung jeweils nur das 
einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von Nutzungsrechten bedarf der besonderen Vereinba-
rung.

5. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung des Honorars an die Fotografin über.

6. Der Besteller eines Bildnisses gemäß § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu 
verbreiten, wenn nicht die entsprechende Nutzungsrecht übertragen worden sind. § 60 UrhG wird ausdrück-
lich abbedungen.

7. Wurde nichts anderes vereinbart, kann bei der Verwertung der Lichtbilder die Fotografin verlangen, als Urhe-
berin des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt die 
Fotografin zum Schadensersatz.

8. Die belichteten Originalfilme (Negative, Diapositive oder Bilddaten) verbleiben ohne besondere Vereinbarung 
bei der Fotografin.

III. Vergütung - Eigentumsvorbehalt

1. Für die Erstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder eine vereinbarte Pau-
schale zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. Nebenkosten (z.B. Reisekosten, Modellhonora-
re, Spesen, Requisiten, Labor- und Studiomieten, Visagistenhonorare, etc.) sind vom Auftraggeber zu tragen. 
Gegenüber Endverbrauchern weist die Fotografin die Endpreise inklusive Mehrwertsteuer aus.

2. Die vereinbarten Preise gelten grundsätzlich nur die Kosten für die Aufnahmetätigkeit ab. Die Herstel-
lung der Bilder selbst ist eigens zu vergüten.

3. Fällige Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen. Der Auftraggeber gerät in Verzug, 
wenn er fällige Rechnungen nicht spätestens 30 Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung begleicht. Der Fotografin bleibt es vorbehalten, den Verzug durch Erteilung einer nach 
Fälligkeit zugehenden Mahnung zu einem früheren Zeitpunkt herbeizuführen.

4. Bis zur vollständigen Bezahlung des Preises bleiben die gelieferten Lichtbilder Eigentum der Fotografin.

5. Hat der Auftraggeber der Fotografin keine ausdrückliche Weisungen hinsichtlich der Gestaltung der Lichtbil-
der gegeben, so sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung sowie der künstlerisch-technischen Ges-
taltung ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach einer Aufnahmeproduktion Änderun-
gen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Die Fotografin behält den Vergütungsanspruch der bereits begon-
nene Arbeiten.

6. Eine Aufrechnung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen, soweit nicht mit einer unbestrittenen oder 
rechtskräftigen Forderung aufgerechnet wird. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist ausge-
schlossen, wenn dieses nicht auf dem selben Rechtsverhältnis beruht. Im Übrigen darf die Zahlung wegen 
Mängeln und sonstiger Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Ist 
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der Auftraggeber Unternehmer, kann er sich auf Leistungsverweisungs- und Zurückbehaltungsrechte nur be-
rufen, soweit diese anerkannt oder rechtskräftig tituliert sind.

IV. Haftung

1. Die Fotografin haftet gegenüber dem Auftraggeber für Schäden aus Pflichtverletzung rechtsgeschäftlicher 
und rechtsgeschäftsähnlicher Schuldverhältnisse sowie bei deliktischen Ansprüchen nur, soweit ihr, ihrem 
gesetzlichen Vertreter, ihrem Verrichtungs- oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. Die Fotografin haftet auch für einfaches Vertretenmüssen, soweit die Pflichtverletzung auf einem 
Mangel beruht, den die Fotografin oder ihr Vertreter/ Gehilfe arglistig verschwiegen hat, oder wenn sie eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat, oder wenn hieraus Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers resultieren. Ist der Auftraggeber Unter-
nehmer, ist der Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung § 280 III i.V.m. § 281 BGB) sowie der 
Verzögerungsschaden (§ 280 II i.V.m. § 286 BGB) auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz we-
gen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des vertraglich verein-
barten Entgeltes begrenzt. Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht (Unmög-
lichkeit) ist ausgeschlossen. 

2. Die Fotografin verwahrt die Negative/Diapositive/Daten sorgfältig. Sie ist berechtigt, nicht verpflichtet, von ihr 
aufbewahrte Negative/Diapositive/ Daten nach drei Jahren seit Beendigung des Auftrags zu vernichten.

3. Die Fotografin haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Lichtbilder nur im Rahmen der Garantie-
leistungen der Hersteller des Fotomaterials.

4. Die Zusendungsrücksendung von Filmen, Bildern, Datenträger und Vorlagen erfolgt auf Kosten und Gefahr 
des Auftraggebers.

V. Nebenpflichten

1. Der Auftraggeber versichert, an allen der Fotografin übergebenen Vorlagen das Vervielfältigungs- und 
Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die Einwilligung der abgebildeten Personen zur Veröffentli-
chung, Vervielfältigung und Verbreitung zu besitzen. Der Auftraggeber stellt die Fotografin von jeglichem Er-
satzansprüchen Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen, frei

2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Aufnahmeobjekten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen unverzüglich 
nach der Aufnahme wieder abzuholen. Holt der Auftraggeber nach Aufforderung die Aufnahmeobjekten nicht 
spätestens nach zwei Werktagen ab, ist die Fotografin berechtigt, gegebenenfalls Lagerkosten zu berechnen 
oder bei Blockierung ihrer Studioräume die Gegenstände auf Kosten des Auftraggebers auszulagern. Trans-
port- und Lagerkosten gehen zulasten des Auftraggebers.

VI. Leistungsstörung, Ausfallhonorar

1. Überlässt die Fotografin dem Auftraggeber mehrere Lichtbilder zur Auswahl, hat der Auftraggeber die nicht 
ausgewählten Lichtbilder innerhalb einer Woche nach Zugang - wenn keine längere Zeit vereinbart wurde -
auf eigene Kosten und Gefahr zurückzusenden. Für verlorene oder beschädigte Lichtbilder kann die Fotogra-
fin Schadenersatz verlangen. Der Schadenersatz beträgt mindestens 1000,00 € für jedes Original und 
200,00 € für jedes Duplikat, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass der Fotografin ein Schaden nicht 
entstanden oder niedriger ist als die Schadenspauschale. Die Geltendmachung eines höheren Schadens 
bleibt der Fotografin vorbehalten.

2. Wird für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die die Fotografin nicht zu vertreten 
hat, wesentlich überschritten, so erhöht sich das Honorar der Fotografin, sofern ein Pauschalpreis vereinbart 
war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar vereinbarter erhält die Fotografin auch für die Wartezeit in vereinbar-
ten Stunden- oder Tagessatz, sofern der Auftraggeber nicht nachweist, dass der Fotografin kein Schaden 
entstanden ist. Bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftraggebers kann die Fotografin auch Schadensersatz-
ansprüche geltend machen.

3. Liefertermine für Lichtbilder sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich von der Fotografin bestätigt 
worden sind. Im Zweifel dienen sie lediglich als Richtwerte.

4. Kann der Auftraggeber einen mit der Fotografin vereinbarten Aufnahmetermin nicht einhalten, ist diese be-
rechtigt, einen Aufwendungsersatz von mindestens 70,00 € vom Auftraggeber zu verlangen, es sei denn, 
dieser hat mindestens 24 Stunden vor dem angesetzten Termin diesen abgesagt. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, einen niedrigeren Schaden nachzuweisen.
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VII. Datenschutz

Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers können gespeichert wer-
den. Die Fotografin verpflichtet sich im Rahmen des Auftrags bekannt gewordene Informationen vertraulich 
zu behandeln.

VIII. Digitale Fotografie

1. Die Digitalisierung, Speicherung und Vervielfältigung der Lichtbilder der Fotografin auf Datenträger aller 
Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fotografin.

2. Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht das Recht zur Speicherung und Vervielfältigung, 
wenn dieses Recht nicht ausdrücklich übertragen wurde.

IX. Bildbearbeitung

1. Die Bearbeitung von Lichtbildern der Fotografin und ihre Vervielfältigung und Verbreitung, ob analog o-
der digital, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fotografin. Entsteht durch Foto-Composing, Mon-
tage oder sonstige elektronische Manipulation ein neues Werk, ist dieses mit (M) zu kennzeichnen. Die 
Urheber der verwendeten Werken der Urheber des neuen Werkes Miturheber i.S. des § 8 UrhG.

2. Verfügt der Auftraggeber über die entsprechenden Speicher- und Vervielfältigungsrechte, ist er gleich-
wohl verpflichtet, Lichtbilder der Fotografin digital so zu speichern und zu kopieren, dass der Name der 
Fotografin mit den Bildern elektronisch verknüpft wird. Dabei ist die elektronische Verknüpfung so vorzu-
nehmen, dass sie bei jeder Art von Datenübertragungen, bei jeder Wiedergabe auf Bildschirmen, bei al-
len Arten von Projektionen, insbesondere bei jeder öffentlichen Wiedergabe, erhalten bleibt und die Fo-
tografin als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist.

3. Im Falle der Beauftragung zu elektronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder versichert der Auftraggeber 
seine Berechtigung, die Fotografin mit der elektronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder beauftragen 
zu dürfen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Fotografin von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen.

X. Nutzung und Verbreitung

1. Die Verbreitung von Lichtbilder der Fotografin im Internet und in Intranets, in Online-Datenbanken, in e-
lektronischen Archiven, die nicht nur für den internen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt sind, auf 
Diskette, CD-ROM oder ähnlichen Datenträgern ist nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung zwi-
schen der Fotografin und dem Auftraggeber gestattet.

2. Die Weitergabe digitalisierte Lichtbilder im Internet und in Intranets und auf Datenträgern und Geräten, 
die zur öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von Software, oder Hardcopies 
geeignet sind, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fotografin.

3. Die Vervielfältigung und Verbreitung von Bearbeitungen, die die Fotografin auf elektronischem Wege 
hergestellt hat, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Fotografin.

4. Die Fotografin ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Daten an den Auftraggeber herauszuge-
ben, wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Diese Zusatzleistung ist auch extra zu 
vergüten.

5. Hat die Fotografin dem Auftraggeber Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung gestellt, dürfen die-
se nur mit vorheriger Einwilligung der Fotografin verändert werden.

6. Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und Datenübertragungen online und offli-
ne liegen beim Auftraggeber.

XI. Schlussbestimmungen

1. Sollte eine der Klauseln dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen. Bei Unwirksamkeit einer Klausel sind die Parteien verpflichtet, eine jeweils dem Sinngehalt 
der unwirksamen Klausel nahe kommende Regel zu vereinbaren. 

2. Alle nach dem Vertrag oder diesen Bedingungen abzugebenden Erklärungen und Mitteilungen unterliegen 
einschließlich einer Änderung dieser Schriftformklausel der Schriftform.

3. Der Auftraggeber kann Forderungen gegen die Fotografin nur nach deren ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung an Dritte abtreten.
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4. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

5. Als Erfüllungsort wird der Sitz der Fotografin vereinbart. Dieser ist Starnberg.

6. Der Gerichtsstand bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Ist der Auftraggeber Kaufmann oder ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist der Sitz der Fotogra-
fin und somit Starnberg ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Der Sitz der Fotografin und somit Starnberg ist auch Gerichtsstand, 
soweit der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Dies gilt nicht, wenn der Auftragge-
ber Verbraucher ist, und seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates gemäß EUGVVO unterhält.


